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E-Mail : jobcenter-MV.:@jobcenter-ge.de 

Erstellt am: 22.07.2015 

Eingliederungsvereinbarung nach § 15 Abs.1 Satz 6 Zweites Buch 
Sozialgesetzbuch (SGB II) 
Ersatz der Eingliederungsvereinbarung per Verwaltungsakt 

Sehr geehrter Herr Saul , 

eine Eingliederungsvereinbarung zwischen Ihnen und dem oben bezeichneten Jobcenter über die zu 
Ihrer beruflichen Eingliederung erforderlichen Leistungen ist nicht zustande gekommen . Um Ihre 
beruflichen Integrationschancen möglichst kurzfristig zu verbessern , werden die nachfolgenden 
Inhalte nach § 15 Abs.1 Zweites Sozialgesetzbuch (SGB II) als Verwaltungsakt in Form dieses 
Bescheides erlassen (§ 15 Abs. 1 S. 2., 6 SGB II) . 

Die nachstehenden Festlegungen gelten für die Zeit vom 22.07.2015 bis 15.02.2016, soweit 
zwischenzeitlich nichts anderes geregelt wird. 

Entfällt Ihre Hilfebedürftigkeit, sind weder Sie noch das Jobcenter an die aufgeführten Rechte und 
Pflichten weiter gebunden, ohne dass es einer gesonderten Aufhebung der 
Eingliederungsvereinbarung bedarf. 

Ziel(e) 

Beschäftigungsaufnahme sv-pflichtig 

1. Unterstützung durch Jobcenter Märkischer Kreis 

Das Jobcenter unterbreitet Ihnen Vermittlungsvorschläge, soweit geeignete Stellenangebote 
vorliegen. 
Das Jobcenter veröffentlicht anonym Ihr Bewerberprofil in der JOBBÖRSE der Bundesagentur 
fü r Arbeit unter ww..v.jobboerse.arbeitsager.tur.de. 
Das Jobcenter unterstützt Ihre Bewerbungsaktivitäten nach Maßgabe des § 16 Abs. 1 SGB II i. 
V.m. § 44 SGB III durch Übernahme von angemessenen und nachgewiesenen Fahrkosten zu 
Vorstellungsgesprächen , sofern die Kostenübernahme vor Fahrtantritt durch Sie beantragt 
wurde. 

2. Bemühungen von Herrn Timo Saul 

Sie unternehmen während der Gültigkeitsdauer der Eingliederungsvereinbarung im Turnus von 
4 Wochen - beginnend mit dem Datum der Unterzeichnung - jeweils mindestens 3 
Bewerbungsbemühungen um sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse und 
legen hierüber im Anschluss an den oben genannten jeweiligen Zeitraum„ ohne weitere 
Aufforderung unsererseits, hier im Jobcenter am Empfang oder per Briefkasteneinwurf folgende 
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2. Fortsetzung der Bemühungen von Herrn Timo Saul 

Nachweise vor: schriftliche, aussagekräftige Auflistung mit Bezeichnung der Bemühungen. (D.h. 
Vorlage der Nachweise jeweils zum: 31.08.15, 30.09.15, 31 .10.15, 30.11 .15, 31.12.15 und 
31 .01.16). 
Bei der Stellensuche sind auch befristete Stellenangebote und Stellenangebote von 

Zeitarbeitsfirmen einzubeziehen. 
Sie bewerben sich zeitnah , d.h. spätestens am dritten Tage nach Erhalt des Stellenangebotes, 
auf Vermittlungsvorschläge, die Sie vom Jobcenter bzw. von der Agentur für Arbeit erhalten 
haben. Als Nachweis über Ihre unternommenen Bemühungen füllen Sie die dem 
Vermittlungsvorschlag beigefügte Antwortmöglichkeit aus und legen diese vor. 

Diese Eingliederungsvereinbarung behält grundsätzlich solange ihre Gültigkeit, solange Sie 
hilfebedürftig sind. Entfällt Ihre Hilfebedürftigkeit, sind beide Parteien nicht mehr an den Inhalt 
gebunden. Eine gesonderte Aufhebung ist in diesem Fall nicht erforderlich . 
liegen alle Anspruchsvoraussetzungen für den Bezug von Arbeitslosengeld II durchgängig vor, so 
endet die Gültigkeit automatisch mit Ablauf (siehe Datum „gültig bis"). 

Soweit eine Anpassung erforderlich ist, endet die Gültigkeit mit dem Abschluss der neuen 
Eingliederungsvereinbarung. 

Rechtsfolgenbelehrung : 

Die§§ 31 bis 31b Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) sehen bei Verstößen gegen die in 
der Eingliederungsvereinbarung festgelegten Pflichten Leistungsminderungen vor. Das 
Arbeitslosengeld 11 kann danach • auch mehrfach nacheinander - gemindert werden oder 
vollständig entfallen. 

Wenn Sie erstmals gegen die mit Ihnen vereinbarten Eingliederungsbemühungen verstoßen 
(siehe Nr. 2. Bemühungen des Kunden) , wird das Ihnen zustehende Arbeitslosengeld II um 
einen Betrag in Höhe von 30 Prozent des für Sie maßgebenden Regelbedarfs zur Sicherung 
des Lebensunterhalts nach§ 20 SGB II gemindert. 

Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass bei einem wiederholten Verstoß gegen die mit Ihnen 
vereinbarten Bemühungen das Ihnen zustehende Arbeitslosengeld II um einen Betrag in Höhe 
von 60 Prozent des für Sie maßgebenden Regelbedarfs gemindert wird. Die Kosten der 
Unterkunft und Heizung werden dann in der Regel direkt an Ihren Vermieter oder einen 
sonstigen Empfangsberechtigten gezahlt. 

Bei weiteren wiederholten Pflichtverstößen entfällt Ihr Arbeitslosengeld II vollständig . 

Die Minderung dauert drei Monate (Sanktionszeitraum) und beginnt mit dem Kalendermonat 
nach Zugang des Sanktionsbescheides. Während dieser Zeit besteht kein Anspruch auf 
ergänzende Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (Sozialhilfe). 

Eine Pflichtverletzung liegt nicht vor, wenn Sie für Ihr Verhalten einen wichtigen Grund darlegen 
und nachweisen. Folglich tritt keine Leistungsminderung ein . Ein nach Ihrer Auffassung 
wichtiger Grund, der jedoch nach objektiven Maßstäben nicht als solcher anerkannt werden 
kann, verhindert nicht den Eintritt der Leistungsminderung . 

Wichtige Hinweise: 

Sanktionszeiträume aufgrund der Verletzung von Meldepflichten und Verstößen gegen 
vereinbarte Eingliederungsbemühungen können sich überschneiden. In den 
Überschn,eidungsmonaten werden die Minderungsbeträge addiert. 

Führen die Leistungsminderungen dazu, dass kein Arbeitslosengeld II mehr gezahlt wird , 
werden auch keine Beträge zur Kranken- und Pflegeversicherung abgeführt. Der 
Versicherungsschutz bleibt dennoch erhalten , anfallende Beiträge müssen Sie jedoch selbst 
zahlen. Sind Sie hierzu nicht in der Lage, entstehen Beitragsrückstände, die jedoch für die 
Dauer der Hilfebedürftiqkeit keine negativen Auswirkungen hinsichtlich der Leistungen durch die 
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Bei einer Minderung des Arbeitslosengeldes II um mehr al!> 30 Prozent des maßgebenden 
Regelbedarfs können auf Antrag ergänzende Sachleistungen oder geldwerte Leistungen 
erbracht werden . Diese sind grundsätzlich zu erbringen, wenn minderjährige Kinder im Haushalt 
leben . Beachten Sie aber, dass Sie vorrangig Ihr Einkommen und verwertbares Vermögen zur 
Sicherung des Lebensunterhaltes einsetzen müssen. 
Bei einer Gewährung von Sachleistungen oder geldwerten Leistungen werden Beiträge zur 
Kranken- und Pflegeversicherung weiterhin erbracht. 
Den vereinbarten Eingliederungsbemühungen müssen Sie auch während eines 
Sanktionszeitraumes nachkommen, auch wenn Ihr Arbeitslosengeld II wegen eines 
Pflichtverstoßes vollständig weggefallen ist. 

Auch die Verpflichtung, sich bei der im Briefkopf genannten Stelle persönlich zu melden oder 
aÜf Aufforderung zu einer ärztlichen oder psychologischen Untersuchung zu erscheinen, bleibt 
während des Sanktionszeitraumes bestehen. 

Die maßgeblichen gesetzlichen Vorschriften können Sie bei der im Briefkopf genannten Stelle 
einsehen. 

Hinweise bei Aufenthalt außerhalb des zeit- und ortsnahen Bereiches (Ortsabwesenheit) : 

Halten Sie sich innerhalb des zeit- und ortsnahen Bereiches auf, muss sichergestellt sein, dass 
Sie persönlich an jedem Werktag an Ihrem Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt unter der 
von Ihnen benannten Anschrift (Wohnung) durch Briefpost erreichbar sind. Zum zeit- und 
ortsnahen Bereich gehören für Sie alle Orte in der Umgebung Ihres Jobcenters, von denen Sie 
in der Lage sind , Vorsprachen täglich wahrzunehmen. 

Sie sind verpflichtet bei einer Ortsabwesenheit (Aufenthalt außerhalb des zeit- und ortsnahen 
Bereiches) vorab die Zustimmung des persönlichen Ansprechpartners einzuholen . 

Bei einer nicht genehmigten Ortsabwesenheit entfällt der Anspruch auf Leistungen der 
Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) auch bei nachträglichem Bekanntwerden. Eine 
nachträgliche Genehmigung ist im begründeten Einzelfall möglich. Wird ein genehmigter 
auswärtiger Aufenthalt unerlaubt verlängert, besteht ab dem ersten Tag der unerlaubten 
Ortsabwesenhei~ kein Anspruch auf Leistungen. Weitere Informationen finden Sie Merkblatt 
"Arbeitslosengeld II/ Sozialgeld". 

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch 
erheben. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der im Briefkopf genannten Stelle 
einzulegen. 
Für Minderjährige oder nicnt geschäftsfähige Personen handelt deren gesetzlicher Vertreter. Der 
Widerspruch kann auch durch ein Mitglied der Bedarfsgemeinschaft im Namen des Betroffenen 
eingelegt werden , soweit es hierzu bevollmächtigt ist. Der Widerspruch kann auch durch einen 
sonstigen hierzu bevollmächtigten Dritten eingelegt werden. 

Sollten Sie Widerspruch einlegen, beachten Sie bitte , dass dieser keine aufschiebende Wirkung 
hat. Das heißt, Sie sind trotz Ihres Widerspruchs an Ihre Pflichten aus dieser per Verwaltungsakt 
ergangenen Eingliederungsvereinbarung gebunden. 

SGB II Jobcenter Märkischer Kreis 
Friedrichstr 59-61 
58636 Iserlohn 

22.07.2015 ~ 
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Vollmacht -Prozeßvollmacht ... 
Strafprozeßvolimacht 

Soweit Z:.iste!!unge~ scan an den Be11ollmächtigten auch an 
die Far.ei unmittelbar zulässig sind (z.B.§ 16 FGG, § 8 VwZG), 
oitte : c~ ciese m.:~ an me:ner. Bevoiimächtigten zu bewirken. 

vvege:. _ ___ -------------------------------
Vo!imacht-Prozeßvclimacht-Strafprozeßvo~imacht zur auf5e:-;erich:liche:: und gerichtlichen Vemetung gemäß§§ 81 fi., 609, 624 ! 
ZPO, §§ i37, 302, 374 StPO ur:d §§ i64 ft. 8G3 für ai:e fns:ar.zen ertei!t. 
Diese VoH:nacht e;streckt sich insbesondere auf folgende Befugdsse: 

1 . Verteidigung und Vemeiung in Sußgeicsachen, Strafsache:; t.;nd Priv2tk!agesachen in a ilen Instanzen, auch ais Nebenkläger, auch 
Tür den ;::ail der Abwesenheit, Vert~etung gemäß § 4 ~; ii 3~PC mit auscrück!!cher Ermäch\igung gemäß §§ 233 !, 234 StPO, 
Ve1te'..!ng in sämrlichen Strafvoi!zugsangeiegenheiten, i:r. \!e:fahr:an ver ce~ St:aivo!lstreckungskammer und im Disziplinarverfahren, 

2. Strafa:1träge sowie alle sonstigen nach der Strafprozeßord:::.J:g zulässigen Anträge zu steilen und zurückzunehmen sowie die 
Zustim:,.ung gerr:äß §§ 153, i53 a StPO ZLi e~ei!en, Neber:kiage zu erheben und zurC!ck.zunehmen, 

3. Empiar-l~~nahrne von Geld, \/'iertsachen und Urkunden. insbcsc,r.dere des Streitgegenstandes, von Kautionen, Entschädigungen 
:.md der vom Gegne,, der .Justizkasse oder anc'eren SteHen zu e'.°S·lattenden Kosten und die Verfügung darüber ohne die Be­
schränkung des-§ 18i BGB, 

4. Ubertragung der \/ollr:;echt ganz cder 1eii\·Velse auf ancere~ 
5. Vorna:-irne und E;itgegennahme von Zus:e!i<.:ngen jeder A:t unc c.adungen gemäß§ 145 a !! StPO, Einlegung und RücKnahme 

vor. Rechtsmittel:1 sovvie Verzicht auf sclche 1 Erhebu:"!g L!r.d RGcKnanrna von Widerklagen -auch in Ehesachen-, 
6. 8eseit::iung des 'iecriisstreites dufüh Verole!ch, Verzici"":t ocer A'lerKenntnis, 
7. Veme;~ng irn !'lsoivenz- , Konku:s- oder Vergleicrsve:iar,ren Q'.)er das Vermögen des Gegners und in Freigabeprozessen sowie 

als Neoenirtervenient, 
8. A!le Nebenve :°f~r! ien, z. 3. Arrest und e!ns~v-;e;iige VerhJgtJi;g, Kcste11festserzung:..,ZVi.1angsvol!streckung einschließlich der aus ihr 

er1t'aC~;ser.den ~csor:derer: Ver:ar.renl Zv„·angsverste~ge i:...!t;, z;_.,;ar:gsve!"'Naitung und Hinterfegungsvertahren, 
S. iiagut,e:..mg von Versicharungsschäden ur.d Abschiuß von Ve:gieichen. Bei Verkehrsunfanschäden ist der Rechtsanwair 

zi..:näc~cs: nur zur außergerichtl ichen Geltendmachtmg der AnsprJcr:e des Auttraggebe;s bevollmächtigt. 
D~e P~ozeßvollrnc.cr:t gilt &ist bei Scheitern der außerger1ch7l1cr.an Verhandlungen. 

1C. \fec:retung vor t=am i!iengerichten gemäß§ 78 Abs. 2 ZPG, A.mräge auf Scheidung der Ehe, in Folgesachen und 
sins•w::::igen An'.);dnur.gen zu stellen sowie Vere inban;nge:r zu treffen, Anträge auf Erteilung vcn Renten- und sonstigen 
\/ erscrg~r.gsauskünfter: ZL! steller.I 

„ 1. Anträge 9emäß dem Gesetz ün€r die Er:tschädigt.:ng ff;r S~rafverfo!g :..; ngsmaßnahmen zu stellen, 
~ 2 .. ~bgabe und Ernpfai'g VO:! Wil:enserk!änmgen aller.!\'"'., z. B. Kündigungen, Begründung und Aufhebung von Vert.ragsve:tiältnissen usw .. 
-, 3. Ve:-trewng vor 3!:en Behörden, den Arbeirsgericr.:er:, \'erwc:.'t:.;ngsgerichten und Soziaigar!chren sowie !n derer. Vorverfahren. 
Dia Koster:ersta.ttungsanspr.Jche und scnsrige AnsprQche des A~/-t:·aggeoars gegenüber dem Gegner, der ·Justizkasse oder anderen 
erstatn..ingspfifchtigen Dritten werder in Höhe der :<ostenansprJcha dGs bea~ftragten Anitva!ts an diesen abgetreten. 
Der Bevolirr.ächtigte ist errnä:::htigt, dii:, Abiretur.g im Namen des Auftraggebers dem ZahiungspTlichtigen mitzuteilen. 
Mer:rere Vo'!machtgeber haften als Ges2m1schuidr.er. ~ 

, den "L. !;) -..fQ t... _{(__ 
(Unterscnritt) 
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Y.Jeger. --· 

Vollmacht -Prozeßvollmacht„ 
Strafprozeßvolimacht 

Soweit z~steilunge~ stan an den Bavollmächtigten auch an 
die Partei unmirtelbar zulässig sind (z.B.§ 16 FGG, § 8 VwZG), 
bitte ich c:iese n~c an meiner. Bevoiimächtigten zu bewirken. 

Voiimacht-Praze8·Jo!imacht-Strafprozeß'1o!imacht zur außerge ~:ch t!ichen und gerichtlichen Vertretung gemäß §§ 81 ff „ 609, 624 ! 
ZPO, §§ 137, 302, 37.1. StPO und§§ i64 ff. BGB für alle lns:anzen ertei it. 
Diese VoliTiacht e:strec~i sich insbesondere auf folgende Befugnisse: 

1. 'ieneidigung und Vertreiung in Sußge!dsachen, Stra!sache'1 :.;nd Privatk!agesachen in allen Instanzen, auch ais Nebenkläger, auch 
für den i=ai! der Abwesenheit, Vertretung gemäß § 411 !! St°C mir ausdrücklicher Ermäch\igung gemäß §§ 233 !, 234 StPO, 
Vertretung in sämtlichen Strafvoilzugsangeiegenheiien, im Verfc.hren ver cer Strafvollstreckungskammer und im DisziplinaNerfahren, 

2 . Strafanträge sowie alia sonstigen nach der Srrafprczeßorcim.mg zulässigen Anträge zu stellen und zurückzunehmen sowie die 
Zustimmung gerr:äß §§ i 53, i 53 a StPO zu erieilen, Nebenklage zu erheben und zurückzunehmen, 

3. Empfa;1Qnahrne von Getd, Wertsachen L:nd Ud<unds:;, insbescrdere des Streitgegenstandes, von Kautionen, Entschädigungen 
:.; r.d der vom Gegner, der Justizkasse oder ance~en SteEen w erstattenden Kos!en und die Verfügung darüber ohne die Be­
schränkung des§ 18i BGB, 

4. Ube~ragung der 1/ollr;<acht ganz oder teiiwe!se auf ancere, 
5. Vornahme und Entgegennahme von Zuste!iungen jeder Art und C.adungen gemäß§ 145 a !! StPO, Einlegung und Rücknahme 

von Recntsrnittel:i sowie Verzicht auf selche , Erhebur:g ...: r.d Rücknahme von Widerklagen -auch in Ehesachen-. 
6. Beseitiaung des Rccntsstieites dLfft:h Verqielch, Verzicht cder . .:;nerke::ntn;s, 
7. Vertre:~ng im !1soiven.z-, Konkurs- oder V-erg!eicr.sverfahren ü:isr das Ve:rncgen des Gegners und in Freigabeprozessen sowie 

als Nebenintervenier:t, 
8. Ai !e Nebenve:fahren, z. 8. Arrest und einstwei'ige Verfügung. Koste;ifestser:zur:g,.Zwangsvollstreckung einschließlich cer aus ihr 

er:1.,1acr1ser:den besonderen Ver:arrei\ Zv„·angsversteigeiu~9, Z\-var:gsverwaltung und Hinterfegungsverlahrei\ 
9. Rec<Jiie:,mc von Versicheruncsschäden und Abschiuß von \Jergieichen. Bei Verkehrsunfallschäden ist der Rechtsanwalt 

zun~äc~: s i n1:lr zur außergerichtlicrien GeltendmachLlng der A:1sprJche des Auftraggebers bevollmächtigt. 
D'e Prozeßvoilmc.cht gilt erst bei Scheitern der au'3ergerich;!ichan VerhandlJngen. 

10. Ver: re::...ng vor Fam iliengerichten gemäß§ 78 Abs. 2 ZPC, Anträge auf Scheidung der Ehe, in Folgesachen und 
einsiwe! 'igen An.'.)rdnungen zu stellen sowie Vereinb<rn1 nge~, .zu treffen, Anträge auf Erteiiung von Renten- und sonstigen 
Versorgungsauskünften zu stel!enJ 

: 1. Anträge gemäß dem Gesetz über die Entschädigt..:ng für S:rafverfoig:Jngsmaßnahmen zu stellen: 
: 2. Abgabe und Ernpfar.g vor: Willenserk!ärJngeil a!!er Art, z. 8 . Kündigungen, BegrJndung und Aufhebung von VertragsverhäJtnissen usw .. 
13. Vertretung vor ai ien Behörden, der. Arbeitsgericriten, \!erwait:...ngsgerichten und Soziaigerichten sowie in deren Vorverfahren. 
Die Kostenerstattungsansprüche i..!nd sons!ige A:osprQche des Auftraggebers gegenüber dem Gegner, der Justizkasse oder anderen 
erstattungspfiichtigen Dritten werde„ in Höhe der Kostenansprüche des beauftragten Anwa!ts an diesen abgetreten. 
Der Bevoiirnächtigte ist ermächtigt, di.;; Abtretung im Namen des A:.Iftraggebers dem Zahh.mgspflichtigen mitzuteiien. 
Mer: rere Vol!machtgeber haften als Gesamtsch;.;idner. 

------------------- , den--------
{Unterschrift) 


